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KV Schweiz: Vernehmlassung Haager Übereinkommen „Trusts““

Bundesamt für Migration
Sektion Bürgerrecht

Quellenweg 15

3003 Bern
Zürich, 11. März 2005/MNA/sz
Vernehmlassung zur Änderung des Bürgerrechtsgesetz (BüG)
(Parl. Initiative 03.454 s, Vernehmlassung im Auftrag der SPK-S
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage Stellung nehmen zu können. 

Für den KV Schweiz ist die Integration von ausländischen Arbeitnehmenden und ihrer Angehörigen ein wichtiges Anliegen. Wir setzen uns darum auch für ein gerechtes und einfaches Verfahren bei Einbürgerungen ein. Einbürgerungsentscheide sind für die Gesuchstellenden von grösster persönlicher Tragweite. Ihre verfassungsmässigen Grundrechte sind darum jedenfalls zu gewährleisten. Dies ist nur möglich, wenn die Einbürgerung strikte als administratives Verfahren ausgestaltet ist und der Entscheid somit als Verwaltungsakt ergeht. 
Grundsätzlich begrüssen wir die Einführung einer Begründungspflicht, erachten den Versuch, über diese die teilweise noch bestehenden demokratischen Verfahren, insbesondere Urnenabstimmungen, weiterhin verfassungskonform zu ermöglichen, aber als untauglich. Schliesslich sollte das Bundesgericht auf Beschwerden sowohl wegen Willkür als auch wegen Diskriminierung eintreten können.

Mit freundlichen Grüssen
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